
Sehr geehrte Frau Gutwillinger, 
 
zur parlamentarischen Anfrage Nr. 4153/J darf ich im Auftrag unserer Rektorin Dr.in Elisabeth 
Freismuth für die Universität für Musik und darstellende Kunst Graz bekannt geben: 
 
1. An den Einheiten des Lehr- und Forschungsbetriebes der KUG (Institute, Doktoratsschulen, 
Zentrum für Genderforschung) bestehen keine laufenden Sponsoringverträge mit privaten 
Sponsoren, sondern lediglich anlassbezogene Unterstützungen z.B. für künstlerische 
Veranstaltungen oder Wettbewerbe, an welchen auch unsere Studierenden teilnehmen. Die 
Summen dabei sind gering und liegen bei max. € 2.000.- pro Firma (z.B. Klavier- oder 
Musikhäuser) und Jahr. 
 
2. Wie zu 1. festgehalten, bestehen keine laufenden Sponsorverträge, sondern werden die 
Unterstützungen anlassbezogen gewährt. 
 
3. Die Unterstützungen werden pro Anlassfall (z.B. Veranstaltung, Wettbewerb) gewährt. 
 
4. Pro Jahr und Firma handelt es sich um maximal  € 2.000.-. 
 
5. Die Einnahmen fließen grundsätzlich wieder in den Wettbewerb bzw. die Veranstaltung, für 
welchen bzw. welche die Unterstützung gewährt wurde. 
 
6. Keine - es handelt sich nicht um die Form von Sponsoring, auf welches die Anfrage abzielt. 
 
7. Keine - es handelt sich nicht um die Form von Sponsoring, auf welches die Anfrage abzielt. 
 
8. Keine - es handelt sich nicht um die Form von Sponsoring, auf welches die Anfrage abzielt. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Hannes Kiegerl 
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